
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 14 (1898)

Heft: 9

Rubrik: Der Gewerbeverband Zürich

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


ülr. 9 annfltittle fdptoetjertfdie §anlm>er!er«,8eltraifl (Organ für bte ofpjteUen Sßublitationen be* Scttocta. »e>oerbeoerttn*> 169

peben. @8 gefdpiept ba8 burdp eitlen leisten SDrttdC auf ein

am Slugflupropr liegenbeg §ebeldpen.
Stenn betm Sluggitjjen bag augfUefjenbe petrol audp

geuer fängt, fo ift bocp jebe (Sgplofion auggefcploffen. 3m
Sluggupropr !ann eine folipe nicpt entfielen, weil bie ejplojlbe
glüfftgfeit freiliegt unb bie entftepenben (Safe infolge ber

©rweiterung beg Etopreg nacp aufjen freien Slbflup ^aöen
ttnb auf bag Sannen«3nnere ïann fiep ba8 geuer triebt über«

tragen, toeil ipm ber ©tntritt burc^ ba§ ben Ouerfepnttt be8

Sluggupropreg an feinem untern, engen ©nbe bottftönbig au8«

füttenfcen jßeirol felbft berweprt ift. Stenn fidp im SluS»

gupropr bag geuer übrigeng p intenfib eut Wictelt, fo brennt
ber gaben burdp unb eg fcpltejjt fiep infolge beffen bag Sentil
automattfdp, fo bafj febe Sommuntfation mit bem Saunen«

3nneru berptnbeit ift.
Sag ©tnrtcpten eines neuen gabeng, um bie Sanne

wieber gebraudpgfäpig p macpen, ift leidpt unb bam't aller
©djaben toieber erfept.

gür gewöhnlich wirb bieg aber niept notwenbig fein,
fonbern matt wirb nadp beenbigtem Sluggufe ba8 §ebelcpen
wieber auglöfen, fo bajj bag SSenttl burdE) bie geber wieber
auf feinen ©ip prücfgepgen Wirb.

©elbftberfiänbliep ift biefe ©iefjfanne nidpt nur für fßetrol,
fonbern überhaupt für feuergefährliche glüffigfetten berwenbbar.

2)er (Bcfoeröcücröotib Sitricf)
pat feit Sîitte Äpril l. 3- ein ftänbigeg ©eïretariat erridptet,
Weld|eg ben Stitglieberu beg Serbanbeg unentgeltlich Slug«

fünft in gewerblichen gragen erteilt, als 3nformation8bureau
bient unb Sefdpwerben gewerblicher Slrt entgegennimmt.

Sag Sureau befinbet fid| Sufourftrape 82, 1. ©tage,
3üridp Y. Sie ©predpftunben flnb auf 10 big 12 Uhr
bormittagg unb 6 big 7 Upr abenbg fefigefept.

Ser ©ctretär: ©ugen Sraber.

»et&att&StoJefen.
Ser ®fpweij|er. ©ewerbeberein pplt laut bem foeben

erfchienenen 3apre§bericpt pro 1897 (p begiepen beim Sereing«
©eïretariat in Sern) 108 ©eïtionen mit einer ©efamtppl
bon ca. 20,800 Stttgltebem (1896: 18,800), wobon ca.

18,000 ©ewerbetreibenbe. Siefe 108 ©eïtionen oerteilen
fid| auf bie Santone wie folgt: 3ürtdp 24, Sern 13, Spur«
gau 8, ©t. ©allen 6, Slargau 5, ©dptopj 4, appenzell,
SafeEanb, greiburg, ©larug unb Sujern je 8, Safelftabt,
Neuenbürg, ©dpaffpaufen, ©oloipurn unb 3ug Je 2, ©rau«
bünben, llri, Dbwalben unb StaEig je 1 ©eïtion. ©Irtgig
in ben Santonen ©enf, SBaabt unb Sefjtn beftepen pr 3eE
nocp feine bireft pgepörigen ©efttonen. 19 ©eïtionen finb
SerufgOerbaube mit interfantonalem ©parafter.

Ser ©dpweiger. ©ewerbeberein pat fomit eine SluSbrei«

tung faft über aiïe Sanbegteile erlangt unb umfapt nun«
mepr bie grope föteprppl ber tu ber ©dpweig beftepenben
lofalen unb beruflidpeu ©ewerbenereine. @r erfcpetnt begpalb
berufen, bie gemeinfdpaftlicpen 3utereffeu beg gefamten ®e«

Werbeftanbeg p bertreten unb p btefem Scpufe über gragen,
Weldpe bag fdpweigerifdpe içanbWerï unb ©ewerbe berüpren,
ben Sepötben begutadptenb an bie £anb p gepen.

Sie Sapregredpnung beg Sereing ergibt an ©innapmen
gr. 19,263, au Sluggaben gr. 18,439; bie Etecpnung für
biefdpweisertfdpen ÖeprltngSprüfungen an ©innapmen gr. 8262,
an Sluggaben gr. 9547.

©ewetbebetbattb 3ütidj, Slm Stontag abenb pielt ber
©ewerbeoerbanb 3iWdp im „Skipen SSinb" eine auper«
orbentlidpe ©eneralberfaramlung ab, bie fiep paupifädplidp mit
ber Drganifation beg neueingerichteten ©ewerbefefretartateg
befaßte. 3««ft würben einige Mitteilungen gemaept über
bie Seietligung^ an ber tarifer SkltaugfteEung 1900. Sie
gebrudften Sebingungen beg fdpmeijerifcpen ©efretariateg liegen

nunmepr bor unb würben ben 3ntereffenten pr Senntnig
gebracht. Ser Sorfipenbe erinnert, bap ber Sunb btegmal
mit auperorbentltcp bebeutenben Opfern mitpelfe unb er fiep

baper ein geniff:S Et:dpt über bie 3ilaffung pr Slug--

fteEung wapren werbe, ©oldpe Serufgarten, bie an ber

SlugfteEung feinen foldpen Sortetl p erwarten paben, wie
er mit ben llnfoften im ©inflang ftänbe, .werben bon ber

^Beteiligung abgehalten werben, ebenfo Serufggruppen, bie

feine genügenbe Setlnapme aufweifen fönueu. @8 Wirb
Waprfdpeinlidp au^ eine ärt S.ucteilung ber SlugfteEungg«
objefte ftaiifinben, bamit nur wirfiidp borjüglidpe Slrbeit pr
Slugfteflung gelangt, wag mit fftücfftcpt auf bie enorme Son«

furteng für bag Slnfepen unferer 3nbuftrie unb ©ewerbe un«

bebingt notwenbig ift. Sie SlugfteEtr werben guttpun, fidp

p So'leftibaugfteEungeu p bereinigen, ba biegmal nicht mtpr
naep Stationen, fonbern na^ Serufggruppen anggefteEt wirb.

lieber bie Selegiertenoerfammlung beg fdpWetjer. ©ewerbe«

bereing, bie am 19. 3uni a. o. in ©larug jiattfinben wirb,
würbe mitgeteilt, bafj an berfelbeu eine Stetpe fepr wichtiger
©egenftänbe, Wie bie SSu8bepnung beg §aftpfïicpt« unb gabrtf«
gefepeg auf bie Sletngewerbe, pr Sepanblung gelangen roerben.

Sttt Sepg auf bie lepten Steuwaplen in ben ©tofeen
©tabtrat würbe mtt Sefriebigung fonftaiiert, bafe bag §anb«
Werferelement eine Weitere ©tärfung erpalten pabe. Son
42 borgefdplagenen Sanbibaten würben 37 gewaplt, ober

um 10 mipr, als bisper tu ber Sepörbe fafeen.

3« bie Sommiffion für ein permanenteg SlugfteEungg«
gebaube waren eine ©rgänpngg« unb jwei Steuwaplen p
treffen. Sie augfdpeibenbeu Herren Soog=3egper unb Otto
©arpentier würben wieber beftätigt unb alg neueg Stitglieb
£err ©pörri im Sappelerpof gewäplt.

Sei ber Sefpredpung ber Spätigfeit beg neuen ©efre«
tariaig würbe bie grage aufgeworfen, ob bie Senupung
nur für Stitglieber beg ©eweröeberbanbeg ober audp für
Stidptmitglteber frei fein foEe. Sie boflfommene llnentgelt«
lidpfeit ber SïuSfunftSerteilungen an jebermann würbe ent«

fdpitben befürwortet, ba eg etnegteils fepmer fei, eine be=

ftimmte Sa^e piefür feftpfepen, an erfeitg werbe bie 3nftt«
tution baburcp rafdp an Sopularität gewinnen unb bie ®e«
Werbetretbenben würben halb einfepen, Welcher Sortetl ipnen
aug ber 3«86pörigfeit pm ©ewerbeoerbanb erwaepfe. gerner
fei, wenn man fidp auf ben tjElnfiben ©tanbpuuft fteEen
woEe, audp ber llmftanb in Setradpt p giepert, bap, faBg
mau einmal um eine fiäbtifche ober ftaatlidpe ©uboenîion
einfommen woEte, biefe oerweigert werben fönnte mit bem

§inweife, bag ©efretariat blene nur einer beftimmten 3n«
tereffengruppe unb nidpt ber SlEgemeinpett. ©dpl'efelidp würbe
bie unbefdpränfte Senupung angenommen. Sie Slufgabe beg
©efretariaig ift, ben ©ewerbetreibenben in jeberlei gragen
not Etat unb Spat pr ©eite p fiepen, etngig familiäre
Slngelegenpetien auggef^loffen. Surip Serftänbtgung mit
perborragenben Dtecptgfunbigen wirb auep in rechtlichen Sin«
gelegenpeiten fidpere SluSfunft oermittelt werben. ®at fip bag
3 ifiitut erft eingelebt unb bewäprt, fo Werben noep genügenb
weitere Slufgaben an bagfelbe perantreten. Si8 auf weitereg
finb bie Sonfuliationgftunben auf bormittagg bon 10 — 12
unb naepmittagg bon 5—7 feftgefept. („Et. 3. 3.")

Set SadpHecEetmerfter-fBerein beê Oberlattbeê
unb Umgebung beftplop in feiner am lepten ©onntag in
Söalb abgepaltenen Serfammlung u. 31. auep bie ©infüprung
ber biertelfäprliipen EtedpnunggfteEung unb erfudpt feine
Werten Sunben, babon geft Etottj p nepmen.

Ser „aflöftneine föteiftetPerPanb be8 fBaupanbwetfeS
Suptn" pat etne einpeitlidpe Slrbeiigjeitorbnung für bag ganje
Saugewerbe in Sujern eingefüprt. Samit foE ben bielen
Uebeiftänben abgepolfen werben, weldpe bei ber bisherigen
ungleidpen 3eiteinteilung beftanben, wo btelfadp Arbeiter am
gleidpen Sau miteinanber unb bon einanber abpängig arbeiteten,
bie Slrbeit aber p ungleicher 3eit angutreten unb p berlaffen
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heben. Es geschieht das durch einen leichten Druck auf ein

am Ausflußrohr liegendes Hebelchen.
Wenn beim Ausgießen das ausfließende Petrol auch

Feuer fängt, fo ist doch jede Explosion ausgeschlossen. Im
Ausgußrohr kann eine solche nicht entstehen, weil die explosive

Flüssigkeit freiliegt und die entstehenden Gase infolge der

Erweiterung des Rohres nach außen freien Abfluß haben
und auf das Kannen-Innere kann sich das Feuer nicht über-

tragen, weil ihm der Eintritt durch das den Querschnitt des

Ausgußrohres an seinem untern, engen Ende vollständig aus-
süllenden Petrol selbst verwehrt ist. Wenn sich im Aus-
gutzrohr das Feuer übrigens zu intensiv entwickelt, so brennt
der Faden durch und es schließt sich infolge dessen das Ventil
automatisch, so daß jede Kommunikation mit dem Kannen-
Innern verhindert ist.

Das Einrichten eines neuen Fadens, um die Kanne
wieder gebrauchsfähig zn machen, ist leicht und dam't aller
Schaden wieder ersitzt.

Für gewöhnlich wird dies aber nicht notwendig sein,

sondern man wird nach beendigtem Ausguß das Hebelchen
wieder auslösen, so daß das Ventil durch die Feder wieder
auf seinen Sitz zurückgezogen wird.

Selbstverständlich ist diese Gießkanne nicht nur für Petrol,
sondern überhaupt für feuergefährliche Flüssigkeiten verwendbar.

Der Gewerbeverband Zürich
hat seit Mitte April l. I. ein ständiges Sekretariat errichtet,
welches den Mitgliedern des Verbandes unentgeltlich Aus-
kunft in gewerblichen Fragen erteilt, als Jnformationsbureau
dient und Beschwerden gewerblicher Art entgegennimmt.

Das Bureau befindet sich Dufourstraße 82, 1. Etage,
Zürich V. Die Sprechstunden sind auf 10 bis 12 Uhr
vormittags und 6 bis 7 Uhr abends festgesetzt.

Der Sekretär: Eugen Traber.

Verbandswesen.
Der Schweizer. Gewerbeverein zählt laut dem soeben

erschienenen Jahresbericht pro 1897 (zn beziehen beim Vereins-
Sekretariat in Bern) 108 Sektionen mit einer Gesamtzahl
von ca. 20,300 Mitgliedern (1896: 18.800), wovon ca.
18 000 Gewerbetreibende. Diese 108 Sektionen verteilen
sich auf die Kantone wie folgt: Zürich 24, Bern 13, Thur-
gau 8, St. Gallen 6, Aargau 5, Schwyz 4, Appenzell,
Baselland, Freiburg, Glarus und Luzern je 3, Baselstadt.
Neuenburg, Schaffhausen, Soloihurn und Zug je 2, Grau-
bünden, Uri, Odwalden und Wallis je 1 Sektion. Einzig
in den Kantonen Genf, Waadt und Tessin bestehen zur Zeit
noch keine direkt zugehörigen Sektionen. 19 Sektionen sind
Berufsverbände mit interkantonalem Charakter.

Der Schweizer. Gewerbeverein hat somit eine Ausbrei-
tung fast über alle Landesteile erlangt und umfaßt nun-
mehr die große Mehrzahl der in der Schweiz bestehenden
lokalen und beruflichen Gewerbevereine. Er erscheint deshalb
berufen, die gemeinschaftlichen Interessen des gesamten Ge-
Werbestandes zn vertreten und zu diesem Behufe über Fragen,
welche das schweizerische Handwerk und Gewerbe berühren,
den Behörden begutachtend an die Hand zu gehen.

Die Jahresrechnung des Vereins ergibt an Einnahmen
Fr. 19,263, an Ausgaben Fr. 18,439; die Rechnung für
die schweizerischen Lehrlingsprüfungen an Einnahmen Fr. 8262,
an Ausgaben Fr. 9547.

Gewerbeverband Zürich. Am Montag abend hielt der
Gewerbeverband Zürich im „Weißen Wind" eine außer-
ordentliche Generalversammlung ab, die sich hauptsächlich mit
der Organisation des neueingerichteten Gewerbesekretariates
befaßte. Zuerst wurden einige Mitteilungen gemacht über
die Beteiligung an der Pariser Weltausstellung 1900. Die
gedruckten Bedingungen des schweizerischen Sekretariates liegen

nunmehr vor und wurden den Interessenten zur Kenntnis
gebracht. Der Vorsitzende erinnert, daß der Bund diesmal
mit außerordentlich bedeutenden Opfern mithelfe und er sich

daher ein gevisfis Recht über die Zulassung zur Aus-
stellung wahren werde. Solche Berufsarten, die an der

Ausstellung keinen solchen Vorteil zu erwarten haben, wie
er mit den Unkosten im Einklang stände, .werden von der

Beteiligung abgehalten werden, ebenso Berufsgruppen, die
keine genügende Teilnahme ausweisen können. Es wird
wahrscheinlich auch eine Art B.mteilung der Ausstellungs-
objekle stattfinden, damit nur wirklich vorzügliche Arbeit zur
Ausstellung gelangt, was mit Rücksicht auf die enorme Kon-
kurteuz für das Ansehen unserer Industrie und Gewerbe un-
bedingt notwendig ist. Die Aussteller werden gutlhun, sich

zu Kollektivausstellungen zu vereinigen, da diesmal nicht mehr
nach Nationen, sondern nach Berufsgruppen ausgestellt wird.

Ueber die Delegiertenversammlung des schweizer. Gewerbe-

Vereins, die am 19. Juni a. <z. in Glarus stattfinden wird,
wurde mitgeteilt, daß an derselben eine Reihe sehr wichtiger
Gegenstände, wie die Ausdehnung des Haftpflicht- und Fabrik-
gesetzes auf die Kleingewerbe, zur BeHand lung gelangen werden.

Mit Bezug auf die letzten Neuwahlen in den Großen
Stadtrat wurde mit Befriedigung konstatiert, daß das Hand-
werkerelement eine weitere Stärkung erhalten habe. Von
42 vorgeschlagenen Kandidaten wurden 37 gewählt, oder

um 10 mehr, als bisher in der Behörde saßen.

In die Kommission für ein permanentes Ausstellungs-
gebäude waren eine Ergänzung?- und zwei Neuwahlen zu
treffen. Die ausscheidenden Herren Boos-Jegher und Otto
Carpentier wurden wieder bestätigt und als neues Mitglied
Herr Spörri im Kappelerhof gewählt.

Bei der Besprechung der Thätigkeit des neuen Sekre-
tariats wurde die Frage aufgeworfen, ob die Benutzung
nur für Mitglieder des Gewerveverbandes oder auch für
NichtMitglieder frei sein solle. Die vollkommene Unentgelt-
lichkeit der Auskunftse-teilungen an jedermann wurde ent-
schieden befürwortet, da es einesteils schwer sei, eine be-
stimmte Taxe hiefür festzusetzen, an erseits werde die Jnsti-
tution dadurch rasch an Popularität gewinnen und die Ge-
werbetretbenden würden bald einsehen, wilcher Vorteil ihnen
aus der Zugehörigkeit zum Gewerbeverband erwachse. Ferner
sei, wenn man sich auf den exklusiven Standpunkt stellen
wolle, auch der Umstand in Betracht zu ziehen, daß, falls
man einmal um eine städtische oder staatliche Subvention
einkommen wollte, diese verweigert werden könnte mit dem
Hinweise, das Sekretariat diene nur einer bestimmten In-
teressengruppe und nicht der Allgemeinheit. Schließlich wurde
die unbeschränkte Benutzung angenommen. Die Aufgabe dez
Sekretariats ist, den Gewerbetreibenden in jederlei Fragen
mit Rat und That zur Seite zu stehen, einzig familiäre
Angelegenheiten ausgeschlossen. Durch Verständigung mit
hervorragenden Rechtskundigen wird auch in rechtlichen An-
gelegenheiten sichere Auskunft vermittelt werden. Hat sich das
J astitut erst eingelebt und bewährt, so werden noch genügend
weitere Aufgaben an dasselbe herantreten. Bis auf weiteres
sind die Konsultationsstunden auf vormittags von 10 — 12
und nachmittags von 5—7 festgesetzt. („N. Z. Z.")

Der Dachdeckerme>ster-Verein des Zürcher Oberlandes
und Umgebung beschloß in seiner am letzten Sonntag in
Wald abgehaltenen Versammlung u. A. auch die Einführung
der vierteljährlichen Rechaungsstellung und ersucht seine
werten Kunden, davon gefl Notiz zu nehmen.

Der „allgemeine Meisterverband des Bauhandwerkes
Luzern" hat eine einheitliche Arbeitszeitordnung für das ganze
Baugewerbe in Luzern eingeführt. Damit soll den vielen
Uebelstäaden abgeholfen werden, welche bei der bisherigen
ungleichen Zeiteinteilung bestanden, wo vielfach Arbeiter am
gleichen Bau miteinander und von einander abhängig arbeiteten,
die Arbeit aber zu ungleicher Zeit anzutreten und zu verlassen
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